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Elternsprechtag oder Konferenz etc. sind doch Überstunden. Die bezahlte Arbeitszeit eines
Lehrers bemisst sich doch nicht nach seinen Unterrichtsstunden.
Überstunden fallen dann an, wenn du regelmäßig über deine Unterrichtszeit raus kommst. Bis
zu 3 Stunden im Monat sind dabei zumindest in Bayern "drin". Weitere müssen beim Schulamt
genehmigt werden und können auch ausbezahlt werden. Als ich Vertretungslehrer war, war
mein Chef an der Stammschule, also von der aus ich immer "ausgeliehen" wurde, so nett und
hat mir mal einen Tag frei gegeben, als sonst nix los war.
Gruß
Pepi
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